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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Ulrich Heinrich, Markus Löning,
Detlef Parr, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/824 –

Beitrag der Bundesregierung zur globalen Bekämpfung von HIV/Aids

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen (VN) waren im Jahr 2002 über
42 Millionen Menschen weltweit HIV-infiziert. Im selben Jahr gab es ca.
5 Millionen Neuinfektionen. Die Tendenz ist steigend. Besonders problema-
tisch ist die Situation im südlichen Afrika, hier sind 30 Millionen Menschen
mit dem HI-Virus infiziert. Nach Schätzungen der US-Regierung wird die Zahl
der HIV-Infizierten bis zum Jahr 2010 allein in den Ländern Indien, China,
Russland, Nigeria und Äthiopien auf bis zu 75 Millionen ansteigen. Die sozia-
len, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Folgen werden gravierend sein.

Um diese globale Katastrophe zu bekämpfen, wurde durch die G8-Staaten im
Jahr 2001 der Globale Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und
Malaria eingerichtet (Global Aids Fund). Ziel dieses auf der Grundlage der
Sondersitzung der VN zu HIV/Aids im Sommer 2000 berufenen Globalen
Fonds ist es, öffentliche und private Gelder zur Bekämpfung dieser Krankhei-
ten zu sammeln, Maßnahmen zu bündeln und gezielt Projekte zu unterstützen.
Dabei werden die Mittel direkt, transparent und kontrolliert an die Projekt-
partner weitergegeben. Im ersten Jahr erhielt der Fonds insgesamt rund 850
Mio. US-Dollar. Für das Jahr 2003 sind dem Fonds rund 830 Mio. US-Dollar
Zuschüsse aus staatlichen Haushalten in Aussicht gestellt worden. Langfristig
notwendig für eine wirksame Bekämpfung von HIV/Aids wären nach Schät-
zungen der VN jedoch jährlich etwa 10 Mrd. Euro, wovon der Globale Fonds
etwa die Hälfte aufbringen soll. Auch die G8-Staaten haben sich verpflichtet,
zusätzliche Haushaltsmittel für die Bekämpfung von HIV/Aids zur Verfügung
zu stellen.

Auch die Bundesregierung hat dem Globalen Fonds Zusagen in Höhe von
200 Mio. Euro gemacht, gestreckt über fünf Jahre. Von diesen Zusagen sind
laut Aussagen des Globalen Fonds erst 12 Mio. Euro geflossen, das entspricht
sechs Prozent. Nach Angaben des Globalen Fonds werden für die Sicher-
stellung seiner Arbeit im Jahr 2003 mindestens 1,6 Mrd. US-Dollar benötigt.
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1. Wie gedenkt die Bundesregierung, die dem Globalen Fonds zugesagte
Gesamtsumme von 200 Mio. Euro bis Ende 2005 zu erreichen?

Die Bundesregierung wird im laufenden Jahr weitere 32,5 Mio. Euro für den
Globalen Fonds gegen HIV/Aids, Malaria und Tuberkulose (GFATM) zusagen
und damit ihren Beitrag auf 44,5 Mio. Euro erhöhen. Sie trifft im Rahmen der
Haushaltsaufstellung 2004 und der Fortschreibung der Finanzplanung Vorsorge
für die Erfüllung ihrer mittelfristigen Zusage zum GFATM.

2. Aus welchen Gründen wurden die gemachten Zusagen proportional bisher
nicht eingehalten?

Die von der Bundesregierung gemachte Zusage ist eine Gesamtzusage. Eine
proportional gleichmäßige Aufteilung auf mehrere Jahre wurde dabei nicht vor-
genommen. Nicht eingehaltene Zusagen gibt es daher nicht. Die Einstellung
der Summe für 2002 in den Bundeshaushalt erfolgte im Hinblick auf den Mit-
telbedarf des Globalen Fonds (GFATM) in der Anlaufphase.

3. Welche Maßnahmen will die Bundesregierung ergreifen, um den Globalen
Fonds in der Bekämpfung von HIV/Aids stärker zu unterstützen?

Die Entscheidung, in welchem Umfang die Bundesregierung den GFATM in
Zukunft unterstützen wird, wird zu gegebener Zeit und unter Berücksichtigung
seines erfolgreichen Vorgehens sowie seines konkreten Mittelbedarfs getroffen
werden. Näheres könnte die für Anfang Juli 2003 geplante Geberkonferenz in
Paris erbringen.

4. Plant die Bundesregierung signifikante eigene Projekte zur Prävention,
Bekämpfung und Behandlung von Aids?

Wenn ja, welche und in welchen Ländern?

Die Bundesregierung führt seit den 80er Jahren zusammen mit einer Reihe von
Entwicklungsländern Projekte zur Prävention und sonstigen Bekämpfung von
HIV/Aids durch. Derzeit ist sie in 56 Ländern mit Vorhaben der Technischen
Zusammenarbeit (TZ) und in 34 Ländern mit Vorhaben der Finanziellen Zu-
sammenarbeit (FZ) aktiv.
Ergänzend wird eine aktuelle Liste der bilateralen TZ- und FZ-Vorhaben bei-
gefügt1).

5. Gibt es Koordinierungsgespräche zwischen der Bundesregierung und deut-
schen Nichtregierungsorganisationen bezüglich des Global Aids Fund?

Die deutschen Nichtregierungsorganisationen sind im GFATM über den Board-
sitz der Nord-NROs vertreten und werden von einem Vertreter des Dt. Mis-
sionsärztlichen Instituts, DifäM, repräsentiert, der auch als wesentlicher An-
sprechpartner für die Bundesregierung fungiert.

1) Siehe Anlage 1.
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6. Liegen der Bundesregierung Informationen über privatwirtschaftliche Pro-
jekte zur Aids-Bekämpfung vor?

Der Bundesregierung ist bekannt, dass es vielerorts Projekte privater Unterneh-
men gibt, die Maßnahmen zur Aids-Bekämpfung zum Inhalt haben. Dabei han-
delt es sich um viele verschiedene Ansätze, z. B. Maßnahmen am Arbeitsplatz,
Schenkungsprogramme von Medikamenten oder auch Unterstützung von Aids-
Waisen. Über eine umfassende Übersicht hierzu verfügt die Bundesregierung
nicht.

7. Hat die Bundesregierung Informationen über finanzielle Beiträge aus dem
privaten Sektor zum Globalen Fonds?

Der aktuelle Stand ergibt sich aus der beigefügten Liste der Beiträge zum Glo-
balen Fonds (GFATM)1).

8. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, um die Versorgung der
HIV-infizierten Menschen in Entwicklungsländern mit preiswerten Medi-
kamenten zu verbessern?

Die Verbesserung von HIV/Aids-infizierten Menschen in Entwicklungsländern
ist eine schwierige und vielschichtige Aufgabe, die vor allem voraussetzt, dass
die betreffenden Länder selbst eine nationale Strategie hierzu in Kraft gesetzt
haben und dass im Gesundheitswesen die erforderlichen Rahmenbedingungen
vorhanden sind. Da vor allem Letzteres gerade in den besonders betroffenen
Ländern vielfach nicht der Fall ist, sieht die Bundesregierung die vordringliche
Aufgabe derzeit in der Unterstützung der Schaffung geeigneter Rahmenbedin-
gungen. Gleichzeitig wirkt sie auf internationaler Ebene darauf hin, dass die
benötigten Medikamente zu deutlich geringeren Preisen als in den Industrielän-
dern erworben werden können. Die EU-Kommission hat eine Verordnung vor-
geschlagen, die die Lieferung preiswerter Medikamente – auch für HIV/Aids-
Bekämpfung – in Entwicklungsländer fördern soll. Die Bundesregierung unter-
stützt diesen Vorschlag.

9. Inwieweit sieht die Bundesregierung die Möglichkeit, Gelder, die der EU
für die Entwicklungsammenarbeit zur Verfügung stehen, zur direkten
Aids-Bekämpfung durch den Globalen Fonds umzuschichten?

Die EU leistet zum Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria
(GFATM) Beiträge sowohl aus dem Gemeinschaftshaushalt (Teil der Haus-
haltslinie B7-6311 „Bekämpfung armutsbedingter Krankheiten“) als auch aus
dem Europäischen Entwicklungsfonds (EEF).

Gemeinschaftshaushalt: EEF2):
2002: 60 Mio. Euro 60 Mio. Euro
2003: 42 Mio. Euro 150 Mio. Euro3)
2004: 35 Mio. Euro (nach derzeitiger Planung) s. 2003
Der Einrichtung des GFATM ging eine lange Anlaufzeit voraus und sowohl die
Abwicklung als auch die Kontrolle der Mittelverwendung haben sich als sehr
aufwendig erwiesen. Mit der Durchführung wurde erst im April 2002 begon-
nen. Vor diesem Hintergrund sollte eine politische Initiative zur Umschichtung

1) Siehe Anlage 2.
2) Im Gegensatz zum Gemeinschaftshaushalt unterliegt der EEF nicht dem Jährlichkeitsprinzip.
3) Dieser Betrag wurde von KOM vorgeschlagen, Laufzeit ist noch festzulegen.
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weiterer Mittel in den GFATM erst nach erfolgreicher Umsetzung der geplanten
Maßnahmen erwogen werden.

10. Wie gedenkt sich die Bundesregierung bei der Diskussion um den Regu-
lierungsvorschlag der EU-Kommission zur Förderung von differenzierten
Medikamentenpreisen für Entwicklungsländer bezüglich der Maximal-
preise und der Transparenz derselben zu verhalten?

Der Vorschlag der EU-Kommission wird gegenwärtig noch diskutiert. Dabei
spielen die Maximalpreise und die Transparenz eine wesentliche Rolle. Die
Bundesregierung ist daran interessiert, dass eine Lösung gefunden wird, die
praktikabel ist und die die berechtigten Interessen der Hersteller auf den Schutz
ihrer internen Unternehmensdaten sichert.

11. Welche Position gedenkt die Bundesregierung bezüglich der momentan
laufenden Verhandlungen im Rat für handelsbezogene Aspekte der
Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Rat) der Welthandelsorganisa-
tion (WTO) zur Frage des Exports von unter Zwangslizenz hergestellten
Generika zu vertreten?

Die Bundesregierung ist sehr besorgt darüber, dass innerhalb der Welthandels-
organisation bislang noch keine Einigung zur Regelung der „grenzüberschrei-
tenden Zwangslizenzen“ gemäß Ziffer 6 der WTO-Ministererklärung von Doha
zu TRIPS/öffentliche Gesundheit erzielt worden ist. Die Bundesregierung hat
sich seit Beginn dieser Beratungen im Rahmen der hierfür von der Europäi-
schen Gemeinschaft in Genf eingebrachten Überlegungen intensiv um eine
sachgerechte Lösung bemüht und ist hierbei bis zur Grenze der für die deutsche
Pharmaindustrie zumutbaren Belastungen gegangen. Die Bundesregierung
hofft, dass die Bedenken der USA gegen den zuletzt (Ende Dezember 2002)
vom TRIPS-Rats-Vorsitzenden vorgelegten Kompromissvorschlag möglichst
bald und vor allem noch vor der nächsten WTO-Ministerkonferenz in Cancun
(10. bis 14. September 2003) überwunden werden können.

12. Welchen Stellenwert misst die Bundesregierung der Prävention zur Ver-
hinderung von HIV-Infektionen bei?

Angesichts der hohen Geschwindigkeit, die die Ausbreitung von HIV/Aids in
den besonders betroffenen Entwicklungsländern und einigen Schwellenländern
nach wie vor aufweist, sieht die Bundesregierung die Prävention weiterhin als
prioritäre Aufgabe an.

13. Welche Maßnahmen will sie insbesondere auch im Hinblick auf eine
umfassende Information der Bevölkerung in den besonders betroffenen
Ländern ergreifen, um dem Vorrang der Prävention Rechnung zu tragen?

Die Bundesregierung wird die in den letzten Jahren deutlich ausgeweitete deut-
sche Unterstützung der Aids-Präventionsarbeit der betroffenen Länder fortset-
zen, sofern dies von den Ländern gewünscht wird.
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Anlage 1
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Anlage 2
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